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1 Gesetz gegen Manipulation von Kassenaufzeichnungen 

Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen wie 

Kassenaufzeichnungen stellen nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums ein ernst zu nehmendes 

Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug dar, weil es heutzutage möglich ist, dass digitale 

Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen Registrierkassen, unerkannt gelöscht oder geändert werden 

können. 

Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ soll dies verhindern und 

sieht dafür die folgenden Maßnahmen vor. 

 Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch technische 

Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, 

vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen 

(Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar 

gehalten werden. 

 Einführung einer Kassen-Nachschau: Die Kassen-Nachschau stellt ein eigenständiges Verfahren 

zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter anderem im Zusammenhang mit 

der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer 

Aufzeichnungssysteme dar. Sie erfolgt ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer 

Außenprüfung. 

 Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet 

werden können. 

Die Regelungen sollen erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2018 

beginnen. 

Bitte beachten: Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium zur 

Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und 

Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. Danach müssen alle steuerlich relevanten 

Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unveränderbar und 

vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung 

ausschließlich in ausgedruckter Form. 

Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen also jetzt schon überprüfen, ob das von ihnen 

eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig der Fall, wird es 

zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im Betrieb 

genutzt wird. Entsprechen die Kassen nicht mehr den Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen 

Schätzungen. 

2 Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt die Anwendung der begünstigten 

Besteuerung von Entlassungsentschädigungen nach der sog. Fünftelregelung u. a. voraus, dass die 

Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum (VZ) zufließen. Der Zufluss 

mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätzlich 

steuerschädlich. Dies gilt jedoch nicht, soweit es sich um eine im Verhältnis zur Hauptleistung stehende 

geringfügige Zahlung handelt, die in einem anderen VZ zufließt. 
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Mit Schreiben vom 4.3.2016 teilt die Finanzverwaltung nunmehr mit, dass sie aus Vereinfachungsgründen 

dann eine steuerlich unschädliche geringfügige Zahlung annehmen will, wenn diese nicht mehr als 10 % 

der Hauptleistung beträgt. Darüber hinaus kann eine Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten 

individuellen Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist als die tarifliche 

Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Ferner können auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der 

einheitlichen Entschädigung sind und in späteren VZ aus Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse 

Übergangszeit gewährt werden, für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammengeballten 

Entschädigung unschädlich sein. 

Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige Entschädigung erst im Folgejahr zufließen soll, 

ist dies für die Anwendung der Fünftelregelung unschädlich. Ein auf 2 Jahre verteilter Zufluss der 

Entschädigung ist ausnahmsweise unschädlich, wenn die Zahlung der Entschädigung von vornherein in 

einer Summe vorgesehen war und nur wegen ihrer ungewöhnlichen Höhe und der besonderen 

Verhältnisse des Zahlungspflichtigen auf 2 Jahre verteilt wurde oder wenn der Entschädigungsempfänger 

dringend auf den baldigen Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war. 

Anmerkung: Die Anwendung der sog. Fünftelregelung kann Steuern sparen helfen, wenn sie richtig 

durchgeführt wird. Nachdem es sich bei Entschädigungszahlungen i. d. R. um höhere Beträge handelt, 

sollten sich betroffene Steuerpflichtige in jedem Fall dazu im Detail beraten lassen, um Fehler zu 

vermeiden. 

3 Kürzung der „außergewöhnlichen Belastungen“ um zumutbare Belastung 

doch nicht verfassungsgemäß? 

Entstehen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen 

gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (z. B. 

Krankheitskosten), können diese nach dem Einkommensteuergesetz zwar grundsätzlich als 

außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur so weit sie die 

sog. „zumutbare Belastung“ überschreiten. 

Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 

ausgefochtener Urteile. Er stellte in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass es nicht von 

Verfassungswegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von 

Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu 

verzichten. 

Anmerkung: Gegen die Auffassung des BFH wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde beim 

Bundesverfassungsgericht unter dem Az. 2 BvR 180/16 eingelegt. Die Erfolgsaussichten dieser 

Beschwerde sind nicht abschätzbar. Dennoch sollten Belege über außergewöhnliche Belastungen weiter 

aufbewahrt und die Kosten in den Einkommensteuererklärungen steuerlich angesetzt sowie abschlägige 

Bescheide offen gehalten werden. 

4 Gewinnrealisierung von Abschlagszahlungen 

Mit Urteil vom 14.5.2014 veröffentlichte der Bundesfinanzhof (BFH) seine Entscheidung über den 

Entstehungszeitpunkt der Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen nach der Honorarordnung für 

Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI). Er entschied entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung, 

dass erhaltene Anzahlungen für einzelne Leistungsphasen der HOAI, für die eine nachprüfbare Rechnung 

vorliegt, „endgültig verdient“ sind. Somit ist eine Bilanzierung einer teilfertigen Arbeit für einzelne 

abgeschlossene Leistungsphasen der HOAI nicht mehr möglich. 



 

MANDANTENINFO MAI/JUN 2016  SEITE 4 VON 10 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) teilt die Auffassung des BFH. In seinem Schreiben vom 

13.5.2015 an die Bundesarchitektenkammer hat es eine Übergangsfrist für die Anwendung eingeräumt. 

Die Entscheidung ist erst ab dem Wirtschaftsjahr 2015 und damit nicht rückwirkend anzuwenden. Nach 

den Grundsätzen der Entscheidung kann der im Jahr 2015 entstandene Gewinn zudem gleichmäßig auf 

2015 und 2016 oder auf 2015, 2016 und 2017 verteilt werden. 

Anmerkung: Das BMF führte in seinem Schreiben weiter aus, dass diese Regelung neben 

Abschlagszahlungen auf Grundlage der HOAI auch auf alle Abschlagszahlungen nach dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch anzuwenden ist. Demnach wären alle bilanzierenden Unternehmen, die Abschlagszahlungen in 

Rechnung stellen, von dieser Regelung betroffen. Mit Schreiben vom 15.3.2016 wird diese Auffassung 

wieder verworfen. Die Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils wird auf Abschlagszahlungen nach § 8 

Absatz 2 HOAI a. F. begrenzt. § 8 Absatz 2 HOAI a. F. gilt für Leistungen, die bis zum 17.8.2009 vertraglich 

vereinbart wurden. 

5 TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutzten 

Gegenstandes/Gebäudes zum Unternehmen 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit entsprechender 

Vorsteuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentscheidung, 

die zeitnah zu dokumentieren ist. 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung 

spätestens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in 

das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist 

der 31. Mai des Folgejahres. 

Bitte beachten: Von dieser Regelung sind auch Photovoltaikanlagen betroffen. 

6 Ankündigung einer Arbeitsunfähigkeit als Kündigungsgrund 

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist bereits die Ankündigung einer zukünftigen, im 

Zeitpunkt der Ankündigung nicht bestehenden Erkrankung durch den Arbeitnehmer für den Fall, dass der 

Arbeitgeber einem Verlangen des Arbeitnehmers nicht entsprechen sollte, ohne Rücksicht auf eine später 

tatsächlich auftretende Krankheit an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur außerordentlichen 

Kündigung abzugeben. Der Arbeitnehmer darf dem Arbeitgeber keine ungerechtfertigten Nachteile 

androhen. Versucht er einen ihm nicht zustehenden Vorteil durch eine unzulässige Drohung zu erreichen, 

so verletzt er bereits hierdurch seine arbeitsvertragliche Rücksichtnahmepflicht, die es verbietet, die 

andere Seite unzulässig unter Druck zu setzen. 

Bei Ankündigung einer Krankschreibung im Falle einer objektiv nicht bestehenden Erkrankung liegt die 

Pflichtwidrigkeit im Zeitpunkt der Ankündigung in erster Linie darin, dass der Arbeitnehmer mit einer 

solchen Erklärung zum Ausdruck bringt, dass er notfalls bereit ist, seine Rechte aus dem 

Entgeltfortzahlungsrecht zu missbrauchen, um sich einen unberechtigten Vorteil zu verschaffen. Dabei 

braucht die Drohung mit der Erkrankung bei Verweigerung des begehrten Urlaubs nicht unmittelbar zu 

erfolgen. Es kann ausreichend sein, wenn der Erklärende eine solche Äußerung im Zusammenhang mit 

seinem Urlaubswunsch stellt und ein verständiger Dritter dies nur als einen deutlichen Hinweis werten 

kann, bei einer Nichtgewährung des Urlaubs werde eine Krankschreibung erfolgen. 

Durch die Pflichtverletzung wird das Vertrauen des Arbeitgebers in die Redlichkeit und Loyalität des 

Arbeitnehmers in schwerwiegender Weise beeinträchtigt, sodass darin regelmäßig auch ohne 

vorausgehende Abmahnung ein die außerordentliche Kündigung an sich rechtfertigender 

verhaltensbedingter Grund zur Kündigung liegt. 
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7 Rückzahlung von Weiterbildungskosten – jährliche Minderung der 

Rückzahlungspflicht 

In einem Fall aus der Praxis vereinbarten Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen „Ausbildungs-

Anstellungsvertrag“. Dieser sah vor, dass der Arbeitnehmer zunächst eine zehnmonatige Ausbildung zum 

Prüfingenieur absolviert und danach als solcher beschäftigt wird. Der Arbeitgeber übernimmt sämtliche 

Kosten der Ausbildung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber waren sich einig, dass aufseiten des Arbeitgebers 

Kosten in Höhe von rund 35.500 € entstehen. 

In dem Vertrag war geregelt, dass der Arbeitnehmer zur Rückzahlung der Ausbildungskosten verpflichtet 

ist, wenn er vor Ablauf von 3 Jahren seit Aufnahme der Prüftätigkeit ausscheiden sollte: 100 % der 

Ausbildungskosten bei Ausscheiden im ersten, 66,66 % der Ausbildungskosten bei Ausscheiden im 

zweiten und 33,33 % der Ausbildungskosten bei Ausscheiden im dritten Jahr. Nach Bestehen der Prüfung 

war ein Gehalt von 3.200 € brutto/Monat, ab dem 7. Monat 18 Monate lang 3.500 €, ab dem 19. Monat 

3.700 € vereinbart. Nach Ablauf der dreijährigen Betriebszugehörigkeit sind sämtliche entstandenen 

Ausbildungskosten abgegolten. 

Das Landesarbeitsgericht Mainz hat mit seinem Urteil vom 3.3.2015 dazu entschieden, dass die Regelung 

zur Rückzahlung der Ausbildungskosten den Arbeitnehmer unangemessen benachteilige, weil sie lediglich 

eine jährlich gestaffelte Minderung der Rückzahlungsverpflichtung vorsieht. Darüber hinaus ist eine 

arbeitsvertragliche Klausel dann unangemessen, wenn sie bei einer Rückforderungssumme, die das 

Bruttomonatseinkommen des fortgebildeten Arbeitnehmers um ein Vielfaches übersteigt, bei einer 

dreijährigen Bindungsdauer nur eine grobe, jährlich gestaffelte Minderung der Rückzahlungsverpflichtung 

vorsieht, ohne auf eine ausdifferenzierte, etwa monatliche Staffelung abzustellen. 

Fallen Fortbildungskosten an, die das Bruttomonatseinkommen des Arbeitnehmers um ein Vielfaches 

übersteigen, berücksichtigt eine nur jährliche Staffelung das grundgesetzlich geschützte Interesse des 

Arbeitnehmers an einer möglichst unbeeinträchtigten Ausübung seiner Berufsfreiheit nicht ausreichend. 

Eine solche Klausel ist damit unwirksam. Ein schützenswertes Interesse des Arbeitgebers daran, bei 

Rückzahlungsvereinbarungen durch eine Drittelung der Rückzahlungsschuld den Bleibedruck auf den 

Arbeitnehmer angesichts der Höhe der Rückzahlungsforderung am Anfang eines jeden Jahres genauso 

hoch zu halten, wie am Ende dieses Zeitabschnitts, ist jedenfalls bei Rückzahlungsforderungen in 

erheblicher Größenordnung nicht erkennbar. 

8 Schwiegersohn muss Sozialamt Einkommen und Vermögen offenlegen 

Nach dem Beschluss des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz (LSG) vom 18.2.2016 muss der 

Schwiegersohn einer Empfängerin von Sozialhilfe dem Sozialamt auf Anfrage Auskunft über seine 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse erteilen. 

Im beschlossenen Fall hatte die Kreisverwaltung der inzwischen verstorbenen Hilfeempfängerin bis zu 

ihrem Tod Hilfe zur Pflege gewährt. Sie verlangte neben der Tochter auch von deren Ehemann Auskunft 

über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, um zu prüfen, ob diese gegenüber der 

Hilfeempfängerin nach dem Zivilrecht unterhaltspflichtig war. Dabei hätte die Tochter der Mutter auch 

dann Unterhalt zahlen müssen, wenn sie selbst kein über den eigenen Bedarf hinausgehendes Einkommen 

hatte, soweit ihr Einkommen wegen des vom Ehepartner erzielten Einkommens nicht für den gemeinsamen 

Familienunterhalt der Familie der Tochter benötigt wird oder so weit die Tochter von ihrem Ehemann ein 

Taschengeld erhält. 

Nach Auffassung des LSG verstößt das Auskunftsverlangen nicht gegen das verfassungsrechtliche 

Gleichbehandlungsgebot, denn der nicht verheiratete Ehegatte ist nicht mit einem getrennt lebenden 

Ehegatten oder einem unverheirateten Lebenspartner, für die zivilrechtlich keine Unterhaltspflicht bestehe, 
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vergleichbar. Auch das Grundrecht auf Schutz von Ehe und Familie sei durch die Unterhaltspflicht nicht 

verletzt. 

9 Rundfunkbeitrag für private Haushalte mit dem Grundgesetz vereinbar 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 18.3.2016 entschieden, dass der Rundfunkbeitrag für private 

Haushalte verfassungsgemäß ist. 

Nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der Länder wird seit dem 1.1.2013 für jede Wohnung ein 

einheitlicher Rundfunkbeitrag erhoben, der von den volljährigen Bewohnern zu bezahlen ist. Der 

Rundfunkbeitrag hat die frühere Rundfunkgebühr abgelöst, die anfiel, wenn ein Rundfunkempfangsgerät 

zum Empfang bereitgehalten wurde. Von der Beitragszahlung wird auf Antrag aus bestimmten sozialen 

Gründen sowie bei objektiver Unmöglichkeit des Rundfunkempfangs in der Wohnung befreit. Eine 

Befreiung wegen fehlenden Besitzes eines Empfangsgeräts ist nicht vorgesehen. 

10 1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor dem Bundesfinanzhof 

Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist steuerlich für 

jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der 

Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Abweichend von der sog. 1-%-

Regelung kann die private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt 

werden, wenn die für das Kfz insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis 

der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 

Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon öfter angefochten worden, weil sie nach Auffassung vieler 

Steuerpflichtiger – insbesondere für Fahrzeuge, für die ein heute üblicher erheblicher Kaufpreisnachlass 

gewährt wird, und für Gebrauchtfahrzeuge – zu einem vermeintlich unzutreffenden, ungerechten und 

unlogischen Ergebnis führt. 

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) entschiedenen Fall setzte ein Steuerpflichtiger den privaten 

Nutzungswert seines gebraucht gekauften Kfz mit rund 50 % der von ihm ermittelten Gesamtkosten des 

Kfz an. Zur Begründung wird vorgetragen, der Ansatz einer mehr als 50%igen Pkw-Privatnutzung sei eine 

mit der Logik nicht zu vereinbarende Rechtsanwendung, wenn unstreitig feststehe, dass das Auto zu mehr 

als 50 % (im entschiedenen Fall sogar 70 %) betrieblich genutzt werde. 

Das FG kam erwartungsgemäß zu dem Entschluss, dass die 1-%-Regelung nicht unlogisch und 

verfassungsgemäß ist. Für die vom Steuerpflichtigen begehrte Begrenzung des privaten Nutzungsanteils 

auf 50 % der tatsächlich entstandenen Kosten fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. 

Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem Bundesfinanzhof gelandet und dort unter dem Aktenzeichen X R 

28/15 anhängig. Betroffene Steuerpflichtige können nunmehr Einspruch einlegen und unter Angabe des 

Aktenzeichens das Ruhen des Verfahrens beantragen.  

11 Mitunternehmerstellung/Gewinnzuordnung/Abfärbewirkung im Rahmen 

einer Freiberuflerpraxis 

Grundsätzlich ist nicht jeder zivilrechtliche Gesellschafter einer Personengesellschaft auch Mitunternehmer. 

Dies ist er nur dann, wenn er aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung Mitunternehmerinitiative 

ausüben kann und ein Mitunternehmerrisiko trägt. Die Kriterien für die Annahme einer freiberuflichen 

Mitunternehmerschaft unterscheiden sich dabei grundsätzlich nicht von denen einer gewerblichen 

Mitunternehmerschaft. 
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In seiner Entscheidung vom 3.11.2015 hatte sich der Bundesfinanzhof (BFH) mit der Stellung eines 

„Mitunternehmers“ – und damit einer sich daraus ergebenden Gewinnzuordnung – in einer 

Freiberuflerpraxis zu befassen. Im entschiedenen Fall betrieben die Ärzte A und B eine 

Gemeinschaftspraxis, in die sie die Ärztin C aufnahmen. Die Geschäftsführung sollte dabei 

gemeinschaftlich ausgeübt werden. C war jedoch nicht an den materiellen Werten der Gemeinschaft 

beteiligt. Ihr wurde eine Option zum Erwerb eines Drittels der Praxis eingeräumt. Nach der 

Gewinnverteilungsabrede sollte C jährlich einen Prozentsatz des eigenen Honorarumsatzes erhalten. 

Der BFH entschied dazu: Erhält ein (Schein-)Gesellschafter eine von der Gewinnsituation abhängige, nur 

nach dem eigenen Umsatz bemessene Vergütung und ist er zudem von einer Teilhabe an den stillen 

Reserven der Gesellschaft ausgeschlossen, kann wegen des danach nur eingeschränkt bestehenden 

Mitunternehmerrisikos eine Mitunternehmerstellung nur bejaht werden, wenn eine besonders ausgeprägte 

Mitunternehmerinitiative vorliegt. Daran fehlt es, wenn zwar eine gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis 

besteht, von dieser aber tatsächlich wesentliche Bereiche ausgenommen sind. Entsprechend wurde der 

Gewinn auch nur auf die beiden Gesellschafter A und B aufgeteilt. 

Anmerkung: In einem Parallelverfahren qualifizierte der BFH die Einkünfte der GbR als gewerblich und damit 

auch gewerbesteuerpflichtig, nachdem festgestellt wurde, dass C ihre Patienten im Namen der GbR 

eigenverantwortlich und somit ohne Überwachung oder persönliche Mitwirkung durch A und B behandelte. 

Hier liegen mangels leitender und eigenverantwortlicher Tätigkeit der Mitunternehmer keine freiberuflichen, 

sondern gewerbliche Einkünfte der GbR vor. Entsprechend wurden die Einkünfte der GbR insgesamt als 

gewerbesteuerpflichtig eingestuft (sog. „Abfärbewirkung“). 

Der Fall zeigt wieder einmal sehr deutlich, wie schnell durch falsch gestaltete Verträge steuerlich 

erhebliche Nachteile entstehen können. Unbedingt sich in solchen Fällen von uns beraten lassen! 

12 Aufwendungen für Mieterschäden sofort abziehbare Werbungskosten 

Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen, die innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung des 

Gebäudes durchgeführt werden, gehören zu den Herstellungskosten des Gebäudes, wenn die 

Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Gebäudeanschaffungskosten übersteigen. Diese können nur 

im Wege der Abschreibung über die Nutzungsdauer steuerlich geltend gemacht und nicht sofort 

abgezogen werden. 

Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die der Mieter nach Erwerb einer 

Eigentumswohnung verursacht hat, können sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung abgezogen werden. Das entschied das Finanzgericht Düsseldorf (FG) in seinem Urteil 

vom 4.3.2016. 

Im entschiedenen Fall hinterließ eine Mieterin die Wohnung in einem beschädigten Zustand. Zur 

Beseitigung dieser Schäden wandte die Steuerpflichtige rund 20.000 € auf, die sie als sofort abzugsfähige 

Werbungskosten behandelte. Hingegen vertrat das Finanzamt die Auffassung, es handele sich um sog. 

anschaffungsnahe Herstellungskosten. 

Das FG vertritt hier jedoch die Auffassung, dass – trotz Überschreitung der 15-%-Grenze – keine 

anschaffungsnahen Herstellungskosten vorlagen. Die Gesetzesbegründung lässt keine Anhaltspunkte dafür 

erkennen, dass der Gesetzgeber Aufwand zur Beseitigung von Schäden nach Erwerb habe erfassen 

wollen. Auch können in Fällen, in denen es zu einem Substanzverlust kommt, eine Absetzung für 

außerordentliche Abnutzung in Anspruch genommen werden, die ebenfalls mit einem sofortigen Abzug 

einhergeht. Schließlich gebietet die mit der Regelung bezweckte Verwaltungsvereinfachung keine 

Qualifizierung derartiger Aufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten. 
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Anmerkung: Das Verfahren ist beim Bundesfinanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen IX R 6/16 anhängig. 

Ob dieser den Argumenten des FG folgt, wird sich zeigen. Betroffene Steuerpflichtige können in 

abschlägigen Bescheiden Einspruch einlegen und um Ruhen des Verfahrens bis zu einer endgültigen 

Entscheidung durch den BFH bitten. 

13 Beurteilung von Abbruchkosten bei Erstellung eines neuen Gebäudes 

In einem vom Finanzgericht Düsseldorf (FG) entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige bereits beim 

Erwerb zweier Grundstücke die Absicht, die aufstehenden Gebäude abzureißen und zwei neue 

Einkaufsmärkte zu errichten. Für die durch den Abbruch untergegangene Bausubstanz nahm sie sodann 

Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung vor. Diese und die Abbruchkosten machte sie als sofort 

abziehbare Betriebsausgaben geltend. 

Das FG behandelte die Restbuchwerte der abgebrochenen Gebäude und die Abbruchkosten als 

Herstellungskosten der neuen Gebäude, die über deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden 

müssen. Wenn ein Steuerpflichtiger ein technisch oder wirtschaftlich noch nicht verbrauchtes Gebäude in 

der Absicht erwirbt, es abzubrechen und an dieser Stelle ein neues Gebäude zu errichten, dann ist die 

Vernichtung des alten Voraussetzung für die Errichtung des neuen Gebäudes. Der Abbruch sei gleichsam 

der Beginn der Herstellung. Bei einem Abbruch von Gebäuden innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung 

spricht bereits der Beweis des ersten Anscheins für einen Erwerb in Abbruchabsicht. 

Für den Restbuchwert des abgebrochenen Gebäudes dürfe der Steuerpflichtige dann keine Absetzung für 

außergewöhnliche Abnutzung in Anspruch nehmen. Die Abbruchkosten könnten nicht als sofort 

abzugsfähige Betriebsausgaben oder Werbungskosten angesetzt werden. 

14 Ehescheidungskosten weiterhin steuerlich absetzbar? 

In einem vom Finanzgericht Köln (FG) am 13.1.2016 entschiedenen Fall machte eine Steuerpflichtige für 

2014 in ihrer Einkommensteuererklärung ca. 2.400 € Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren als 

Scheidungskosten geltend. Das Finanzamt berief sich auf die ab 2013 geltende Neuregelung im 

Einkommensteuergesetz, wonach die steuerliche Berücksichtigung von Prozesskosten grundsätzlich 

ausgeschlossen sind und lehnte die Berücksichtigung der Aufwendungen als außergewöhnliche 

Belastungen ab. 

Das FG kam jedoch zu dem Entschluss, dass die Kosten eines Scheidungsverfahrens auch nach der 

aktuellen Gesetzeslage als außergewöhnliche Belastungen absetzbar sind. Die Anerkennung der 

Scheidungskosten begründet es in seinem Urteil damit, dass Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren eines 

Scheidungsverfahrens nicht unter den Begriff der „Prozesskosten“ fielen. Dies ergebe sich sowohl aus der 

für Scheidungsverfahren geltenden Verfahrensordnung, wie auch aus der Entstehungsgeschichte der 

Neuregelung zum Abzugsverbot zu den Prozesskosten. 

Anmerkung: Das FG hat gegen sein Urteil die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen; insofern ist diese 

Entscheidung noch nicht endgültig. Betroffene Steuerpflichtige sollten jedoch mit Hinweis auf diese 

Entscheidung ihre Steuerbescheide offenhalten. 

15 Abziehbarkeit der von den Eltern getragenen Kosten für eine Unterkunft 

am Studienort 

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht (FG) entschiedenen Fall nahm eine Steuerpflichtige ein 

Medizinstudium in Frankfurt auf. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung machte sie umfangreiche 

vorweggenommene Werbungskosten geltend, darunter auch Aufwendungen für eine Maklerprovision für 
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die Anmietung einer Wohnung sowie Mietzahlungen für die angemietete Wohnung und eine Garage. Die 

Verträge wurden mit dem Vater abgeschlossen und die Aufwendungen von diesem auch bezahlt. 

Das FG kam zu dem Entschluss, dass es sich bei den vom Vater getragenen Maklerkosten um eigenen 

Aufwand der Tochter handelt, der von ihm aufgrund eines abgekürzten Vertragsweges geleistet wurde. 

Entsprechend sind sie als Werbungskosten zu berücksichtigen. Dass der Vater die Maklerkosten als 

Vertragspartner des vermittelten Mietvertrages als eigene Schuld leistete, steht dem nicht entgegen. 

Hinsichtlich der Mietzahlungen liegt nach Auffassung des FG aber kein Fall des abgekürzten 

Zahlungsweges vor, da der Vater hier eigene Schulden aus den Mietverträgen mit der Vermieterin tilgt. 

Zwar hat er die Zahlungen aufgrund eines abgekürzten Vertragsweges geleistet. Gleichwohl führt die 

Abkürzung des Vertragsweges hier nicht zu abziehbaren Aufwendungen der Steuerpflichtigen. 

Die Grundsätze des abgekürzten Vertragsweges sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) bei 

Dauerschuldverhältnissen nicht anwendbar. Bei einem Mietverhältnis handelt es sich um ein 

Dauerschuldverhältnis. Entsprechend ließ das FG die vom Vater geleisteten Mietzahlungen nicht bei der 

Steuerpflichtigen als Werbungskosten zu. 

Anmerkung: Die Revision zum BFH wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Die Frage, ob im 

Fall abgekürzter Vertragswege die Abziehbarkeit von Mietzahlungen und Zahlungen der Maklerprovision 

unterschiedlich beurteilt werden können, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. 

16 Fahrtkosten bei Vermietung und Verpachtung 

Vermieter können Fahrtkosten zu ihren Vermietungsobjekten im Regelfall in tatsächlicher Höhe oder mit 

einer Pauschale von 0,30 € für jeden gefahrenen Kilometer als Werbungskosten geltend machen. In seiner 

Entscheidung vom 1.12.2015 stellt der Bundesfinanzhof aber klar, dass die ungünstigere 

Entfernungspauschale (0,30 € nur für jeden Entfernungskilometer) aber dann anzuwenden ist, wenn das 

Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist. 

Im entschiedenen Fall sanierte ein Steuerpflichtiger mehrere Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus und 

suchte die hierfür eingerichteten Baustellen 165 mal bzw. 215 mal im Jahr auf. Aufgrund der Vielzahl der 

Fahrten zu den beiden Objekten kam das Finanzamt (FA) zu dem Ergebnis, dass der Steuerpflichtige am Ort 

der Vermietungsobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Die Fahrtkosten waren daher nach 

Ansicht des FA nur in Höhe der Entfernungspauschale abziehbar. 

Im Regelfall sucht ein Steuerpflichtiger ein Vermietungsobjekt allerdings nicht arbeitstäglich auf, sondern in 

größerem oder kleinerem zeitlichem Abstand, z. B. zu Kontrollzwecken, bei Mieterwechseln oder zur 

Ablesung von Zählerständen. Zudem erfordert bei nicht umfangreichem Grundbesitz die Verwaltung eines 

Mietobjekts in der Regel keine besonderen Einrichtungen, wie z. B. ein Büro, sondern erfolgt regelmäßig 

von der Wohnung des Steuerpflichtigen aus. In einem solchen Fall ist das Vermietungsobjekt nicht der 

ortsgebundene Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. 

17 Schriftformerfordernis bei Inanspruchnahme von Elternzeit 

Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes beanspruchen will, muss sie 

spätestens 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig 

erklären, für welche Zeiten innerhalb von 2 Jahren Elternzeit genommen werden soll. 

Bei der Inanspruchnahme handelt es sich um eine rechtsgestaltende empfangsbedürftige 

Willenserklärung, durch die das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit – vorbehaltlich der Vereinbarung 

einer Teilzeitbeschäftigung – zum Ruhen gebracht wird. Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es 

nicht. 
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Das Elternzeitverlangen erfordert jedoch die strenge Schriftform. Es muss deshalb von der Arbeitnehmerin 

oder dem Arbeitnehmer eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 

Handzeichens unterzeichnet werden. 

Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt die vorgeschriebene Schriftform nicht und führt zur Nichtigkeit der 

Erklärung. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 10.5.2016 entschieden. 

18 Vergütung von Raucherpausen keine betriebliche Übung 

Hat der Arbeitgeber während sog. Raucherpausen, für die die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz jederzeit 

verlassen durften, das Entgelt weitergezahlt, ohne die genaue Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen 

zu kennen, können die Arbeitnehmer nicht darauf vertrauen, dass der Arbeitgeber diese Praxis weiterführt. 

Ein Anspruch aus betrieblicher Übung entsteht nicht. 

Das hat das Landesarbeitsgericht Nürnberg (LAG) mit Urteil vom 5.11.2015 entschieden Diesem Urteil lag 

der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: 

In einem Unternehmen hatte sich schon seit vielen Jahres eingebürgert, dass die Beschäftigten zum 

Rauchen ihren Arbeitsplatz verlassen durften, ohne am Zeiterfassungsgerät ein- bzw. auszustempeln. 

Dementsprechend wurde für diese Raucherpausen auch kein Lohnabzug vorgenommen. In einer 

Betriebsvereinbarung wurde dann allerdings geregelt, dass beim Entfernen vom Arbeitsplatz zum Rauchen 

die nächstgelegenen Zeiterfassungsgeräte zum Ein- und Ausstempeln zu benutzen sind. 

Einem Arbeitnehmer wurden daraufhin in mehreren Monaten einige Minuten für Raucherpausen von der 

Arbeitszeit abgezogen. Der Arbeitnehmer verlangte jedoch die Bezahlung der Raucherpausen, da ihm diese 

nach den Grundsätzen der betrieblichen Übung zustehe. Das verneinte das LAG. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

19 In eigener Sache ... 

…dreht sich das Personalkarussell. Frau Harder ist nunmehr im Mutterschutz und freut sich auf ihr Baby. 

Als Vertretung ist nun Frau Plattner zuständig, die sich bereits hervorragend in unser Team eingegliedert 

hat und frischen Wind mitbringt. Frau Plattner ist unter der Durchwahl 60 telefonisch und unter der 

Durchwahl 40 per Fax zu erreichen und freut sich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. 

Meine Familie und ich sind dann auch mal weg – aber nur für den Sommerurlaub vom 06/07 bis 27/07; 

und danach bin ich natürlich wieder zur Stelle und für alles bereit. Genießen Sie bis dahin die EM und den 

Sommer. 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


